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Nr. Maßnahme Ziele

1 EIGV Abflussbereiche an Gewässern freihalten Entschärfung von Abflusshindernissen

2 EIGV risikiangepasste Bauweise in 
überflutungsgefährdeten Bereichen

Sicherung und Erhalt der Bausubstanz

3 EIGV konstruktiver Überflutungsschutz am 
Gebäude errichten

Verhinderung von Wassereintrag ins Gebäude

4 EIGV Beratung zum privaten Objektschutz einholen Überprüfung der örtlichen Situation und fachliche Beratung zu möglichen 
Schutzmaßnahmen

5 EIGV Versicherungsschutz auf Elementarschäden 
prüfen

Absicherung gegen finanzielle Schäden

6 EIGV Minimierung von Flächenversiegelungen Multifunktionale Nutzung von Freiflächen

7 EIGV Einholen und Beschaffen von Informationen 
zu Gefahren

Stärkung des Risikobewußtseins zur Verbesserung der Gefahrenbewältigung

8 EIGV Beachtung von Verhaltensregeln bei 
Gefahrenlagen

Sicherung von Leib und Leben

Beschreibung

Gewässeranlieger haben dafür zu sorgen, dass kein Bauschutt, Holz, grünschnitt, Hausmüll und sonstige 
Abfälle im oder am Gewässer gelagert bzw. entsorgt werden. Tipps und Informationen für 
Gewässeranlieger finden sich in einem Faltblatt, abrufbar über www.koblenz.de

Durch eine entsprechend risikoangepasste Bauweise können Schäden durch Überflutung minimiert und 
unter Umständen vermieden werden. Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat hat eine 
Hochwasserschutzfibel für den Objektschutz und für die bauliche Vorsorge verfasst und veröffentlich. 
Diese steht als PDF unter www.koblenz.de zum Download bereit.

Schutzmaßnahmen sind immer nach den örtlichen Gegebenheiten in Erwägung zu ziehen. Schwellen an 
Eingängen, ummauerte Kellerschächte oder wasserdicht verschließbare Kellerfenster können oft hilfreich 
sein. Eine Checkliste zur Vorsorge ist in der oben genannten Hochwasserschutzfibel zu finden. 

Eine Beratung zum privaten Objektschutz gibt erste Hinweise auf mögliche Gefahren im Bezug auf 
Hochwassergefahren und/oder Gefahren aus Starkregenereignissen und gibt Hinweise mögliche 
Schutzmaßnahmen. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Beratung zur privaten Bauvorsorge. Im Zuge 
der Bürgerinformationsveranstaltungen wurde diese Beratung interessierten Bürgern und Bürgerinnen 
angeboten. 

Beratungshotline der Verbraucherzentrale RLP 06131/284 8868 zum Versicherungsschutz von 
Elementarschäden

Jeder Eigentümer kann einen wesentlichen Beitrag zum Rückhalt von Niederschlagswasser durch 
Maßnahmen auf dem eigenen Grundstück leisten. Diese Maßnahmen umfassen die Minimierung der 
Flächenversiegelung sowie die Schaffung von Regenrückhaltemaßnahmen auf dem Grundstück. Auch 
können zur Reduzierung der Belastung des Kanalsystems (Mischwasserkanalisation) Möglichkeiten zum 
Abfangen der Niederschlagswassers auf Dachflächen geprüft werden, um dieses in Regenwassertanks zu 
speichern oder bei Überlauf in den Garten zu leiten.

Ein "richtiges" Handeln in Notsituationen kann Leben retten. Ein Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges 
Handeln in Notsizuationen, herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, ist  unter www.koblenz.de abrufbar. 

Sind Gefahren bekannt, können entsprechende Gegen- bzw. Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden, um 
Gefahren bzw. deren potentielle Auswirkungen zu mindern. Informationen zu Gefahren sind deshalb 
äußerst wichtig. Entsprechende Informationsquellen sind unter www.koblenz.de abrufbar. 


